
1078 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalratesXI. GP. 

Bericht 

des Ausschusses· für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1027 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Kriegsopfer
versorgungsgesetz 1957 neuerlich abgeändert 

und ergänzt wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht im 
wesentlichen für bestimmte Fälle eine Erhöhung 
der Grundrenten für Schwerbeschädigte, die 
Gleichziehung aller Zusatzrenten für Schwerbe
schädigte und eine weitere Erhöhung der Zusatz
renten für Witwen vor. Vorgeschlagen werden 
unter anderem auch Beitragserhöhungen auf dem 
Gebiete der Krankenversicherung sowie die Be
seitigung von Härten bei der Bewertung des Ein
kommens aus Land- und Forstwirtschaft. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 5. De
zember 1968 in Verhandlung genommen. 

Kern 
Berichterstatter 

Nach einer Debatte, an der siro außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten S tau d i n
ger, Me I t e rund Li bai sowie der Staats
sekretär im Bundesministerium für soziale Ver
waltung B ü r k I e beteiligten, wurde ein
stimmig beschlossen, dem Hohen H~use die An
nahme des Gesetzentwurfes unter Berücksichti
gung eines gemeinsamen Abänderungsantrages 
zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Verwaltung den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (1027 der Bei
lagen) unter Berücksichtigung der an g e- .j. 
s chI 0 S sen e n A b ä n der u n g die verfas
sungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 5. Dezember 1968 

Gertrude Wondrack: 
Obmann 

-j. 
Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 1027 der Beilagen 

Im Artikel 11, 3. Satz, ist naCh den Worten 
"Bezug einer" das Wort "Schwerstbeschädigten
zulage, " einzufügen. 
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